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Ziel dieses Hygienekonzept ist die Aufrechterhaltung des Wettkampfbetriebes im 

Volleyball zu ermöglichen. Gleichzeitig soll durch die Einhaltung des Konzeptes das 

Risiko einer Ansteckung und/oder Ausbreitung mit dem SARS-Cov-2 minimiert werden. 

Bei einer Teilnahme am Wettkampfbetrieb verpflichten sich die Sportler_innen zur 

Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben. Über allem steht die Gesundheit aller 

Beteiligten. 

Alle Änderungen beziehen sich auf die neue (10.) Verordnung der Dritten 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung [berlin.de] des Berliner Senats.  
Diese Regelungen gelten seit dem 15.11.2021 und sind in der 1. Änderung rot markiert. 
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1. Zugangsberechtigung 

 
Die Gastmannschaft informiert sich rechtzeitig vor der Anreise über das vor Ort 
geltende Hygienekonzept, welches für alle Standorte auf dem DVV-Server hinterlegt ist. 
Zutritt für Beteiligte erfolgt nur bei Befolgen dieser Bestimmungen: 

▪ Ausfüllen „Selbsterklärung Gesundheitszustand“ (Anlage) 
▪ Umsetzung der 2-G-Regel: Geimpft oder Genesen 
▪ Kinder unter 18 Jahren dürfen an 2G-Veranstaltungen teilnehmen und 2G-Einrichtungen 

betreten und nutzen, wenn sie negativ getestet sind. 
o Antigen- Schnelltest nicht älter als 24 h; eigener Selbsttest, unter Aufsicht vor 

Ort; PCR-Test nicht älter als 48 h 
o Nachweise dazu müssen mitgeführt werden und der Heimmannschaft jeder Zeit 

zur Verfügung gestellt werden können 
▪ Auch Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und 

dies durch ein Attest oder Mutterpass nachweisen können, können künftig unter 2G-
Bedingungen teilhaben. Diese Personen müssen allerdings einen negativen PCR-Test 
vorlegen. 

▪ Händedesinfektion 
▪ Tragen einer medizinischen Maske im gesamten Hallenkomplex, ausgenommen sind 

der Sporthalleninnenbereich 
▪ wenn keine Krankheitssymptome vorliegen 

 
 

2. Dokumentationspflicht 
 

Die Mannschaften dokumentieren die Anwesenheit der am Sportbetrieb Teilnehmenden! 
Diese Regelung gilt für die am Sportbetrieb aktiv beteiligten Teilnehmenden: 

▪ SpielerInnen 
▪ TrainerInnen 
▪ SchiedsrichterInnen / KampfrichterInnen 
▪ andere für den Spielbetrieb notwendige Personen 

 
Die Anwesenheitsdokumentation darf ausschließlich zur infektionsschutzrechtlichen 
Kontaktnachverfolgung genutzt werden und muss die folgenden Angaben enthalten: 

▪ Vor- und Familienname, 
▪ Telefonnummer, 
▪ E-Mail-Adresse (alternativ: vollständige Anschrift) 
▪ Anwesenheitszeit 

 
Die analoge Anwesenheitsdokumentation ist für die Dauer von vier Wochen nach Ende der 
Veranstaltung oder Inanspruchnahme einer Dienstleistung geschützt vor Einsichtnahme durch 
Dritte aufzubewahren oder zu speichern und der zuständigen Behörde auf Verlangen 
auszuhändigen, wenn festgestellt wird, dass eine Person zum Zeitpunkt der Veranstaltung 
krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig im Sinne des Infektionsschutzgesetzes 
war. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist die Anwesenheitsdokumentation im Sinne der 
DSGVO zu löschen oder zu vernichten. 
Neben der analogen Anwesenheitsdokumentation ist auch eine digitale Dokumentation 
möglich. Die Heimmannschaft stellt eine Veranstaltungsanmeldung über die Corona-
Warn App bzw. Luca App, vor Ort, zur Verfügung. 
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3. Hygieneregelungen 

a. Tragen einer medizinischen Maske 

Eine medizinische Maske ist in allen geschlossenen Räumen, außer während der 

Sportausübung zu tragen, vor allem dort, wo ein Mindestabstand von 1,5m nicht gewährleistet 

werden kann. D.h. beim Betreten der Sporthalle, in der Kabine, vor dem Training oder Spiel, 

nach dem Training oder Spiel, sowie beim Verlassen der Sporthalle muss eine medizinische 

Maske von allen Teilnehmenden getragen werden. 

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt nicht für folgende Personen: 

▪ Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr 

▪ Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer 

Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können (Nachweis erforderlich!) 

▪ Gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit diesen 

kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen. 

Trotz des Tragens einer medizinischen Maske soll in allen Bereichen, wo das Einhalten eines 

Abstandes von 1,5 m zu anderen Personen möglich ist, auf die Einhaltung der allgemeinen 

Abstandsregeln geachtet werden! 

 

b. Desinfektion 

Die Heimmannschaft stellt Desinfektionsmittel für alle Teilnehmenden zur Verfügung. Alle 

Teilnehmenden sind angehalten sich bei Betreten der Sportstätte die Hände zu desinfizieren. 

Die offiziellen Spielbälle werden vor Beginn des Wettkampfes desinfiziert. 

Die Spieler_innen desinfizieren sich regelmäßig die Hände; jeder Mannschaft steht dafür 

ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

 

c. Verhalten im Spielablauf 

Die Spieler_innen verzichten während des Spiels auf bewussten längeren, engen Kontakt: kein 

längeres, enges Zusammenkommen; Freuen und Jubeln ist natürlich erlaubt. Die Offiziellen auf 

der Bank achten bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten bestmöglich auf den Mindestabstand 

untereinander und zu den Spielern und tragen ggf. eine Maske. Der Mindestabstand sollte nur 

für kurze, funktionale Zwecke (Kommunikation etc.) unterschritten werden. 

Alle Beteiligten tragen außerhalb der Wettkampfzone eine medizinische Maske (z.B. auf dem 

Weg zur Umkleidekabine/Toilette) Die individuelle medizinische Maske muss so aufbewahrt 

werden, dass ein Vertauschen oder ein Kontakt zu Schutzmasken anderer Personen 

ausgeschlossen werden kann. 

 

d. Ehrung der MVP’s nach dem Spiel unter „Corona“ 

▪ Abfrage der MVP Entscheidung vom Beauftragten bei den beiden Trainern  

▪ Nach Spielende stellen sich die Mannschaften an der jeweiligen Grundlinie auf.  

Die Schiedsrichter bleiben links und rechts vom Netzpfosten stehen. 

▪ Die MVP Geschenke werden auf einem Tisch o.ä. platziert und die MVP’s  

(gold und silber) treten einzeln vor, um sich ihre Ehrung abzuholen. 

▪ Danach folgt die Danksagung und Verabschiedung der Mannschaften,  

diese soll ohne Abklatschen unterm Netz erfolgen. (z.B. durch gegenseitiges 

Klatschen an der Grundlinie) Alle Formen der kontaktlosen Verabschiedung sind 

möglich und erwünscht. 
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4. Zuschauende und Begleitpersonen 

 

Die Zuschauenden erklären sich zur Einhaltung des Hygienekonzeptes bereit,  

wenn sie die Veranstaltung besuchen.  

Das Hygienekonzept wird den Zuschauenden auf der Tribüne zur Verfügung gestellt. 

Die Bestimmungen und Beschränkungen für den Zutritt von Zuschauern gelten analog zu den 

Bestimmungen für aktive Teilnehmende: 

▪ Zutrittsregelung für Geimpfte und Genesene („2G-Regel“) 

▪ Kinder unter 18 Jahren dürfen an 2G-Veranstaltungen teilnehmen und 2G-Einrichtungen 
betreten und nutzen, wenn sie negativ getestet sind. 

▪ Auch Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und 
dies durch ein Attest oder Mutterpass nachweisen können, können künftig unter 2G-
Bedingungen teilhaben. Diese Personen müssen allerdings einen negativen PCR-Test 
vorlegen. 

▪ KEIN Zutritt für Personen mit Krankheitssymptomen 

▪ Kontaktnachverfolgung durch analoge oder digitale Anwesenheitsdokumentation! 

(Corona-Warn-App oder Luca-App) 

▪ Trennung der Einlassbereiche von Zuschauer_innen und aktiv/passiven Beteiligten 

 

Der Hallenwart oder ein anderer Hygieneassistent kontrolliert den 2G-Status der Zuschauenden 

am Eingang. Ohne einen Nachweis der o.g. Bedingungen kann kein Eintritt gewährt werden. 

Bei Betrug oder Zuwiderhandlungen behält sich der Verein vor rechtliche Schritte einzuleiten. 

 

Außerdem gelten die allgemeinen Hygieneregelungen zum Tragen von medizinischen Masken 

(ggf. mit FFP2-/KN95-Standard) in allen Bereichen. 

Die Heimmannschaft stellt ebenfalls Handdesinfektionsmittel im Zuschauerraum bereit. Die 

Wege für Zuschauer werden gekennzeichnet, damit ein direkter Kontakt mit aktiven Beteiligten 

möglichst vermieden wird. 

 

Es werden Aushänge/Plakate zur Erinnerung an die Hygieneetikette und die AHA-Regeln 

bereitgestellt. 

Das Zulassen von Zuschauern darf nur geschehen, wenn die Einhaltung des Mindestabstands 

zwischen Gruppen/Personen/Familien aus verschiedenen Haushalten gewährleistet bzw. 

eingehalten werden kann. 

 

Im Allgemeinen passt sich das Zulassen von Zuschauer_innen immer an die aktuellen 

Vorgaben des Berliner Senats bzw. Vorgaben des RKI an und kann unter Umständen auch 

kurzfristigen Veränderungen unterliegen. 
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5. Vorgehen im Infektionsfall 

 
Sofern ein akuter Vorfall bzw. Verdacht einer Infektion an SARS-CoV-2 bekannt wird,  

wird unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt informiert.  

Im Fall eines positiven SARS-CoV-2-Befunds innerhalb einer seiner Mannschaften muss der 

jeweilig betroffene Verein ebenfalls eine sofortige Meldung an seinen zuständigen Fachverband 

machen. Auf Verlangen der zuständigen Behörden ist zudem unverzüglich die 

Anwesenheitsdokumentation auszuhändigen, wenn festgestellt wird, dass eine Person zum 

Zeitpunkt der Veranstaltung krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig im Sinne des 

Infektionsschutzgesetzes war. 

Alle weiteren Maßnahmen, wie z.B. die Anordnung von Quarantäne o.ä., sind vom zuständigen 

Gesundheitsamt abzuwarten. Der weitere Umgang mit von Infektion an SARS-CoV-2 

betroffenen Mannschaften wird in den Durchführungsbestimmungen der Fachverbände für die 

Saison 2021/22 geregelt.  

 
 
 
ANLAGE 
 
Mannschaftsliste: Covid-19 Status 
Anwesenheitsdokumentation analog: Dokumentationsbogen für Trainingsgruppen 

 



Mannschaftsliste:  Covid-19 Status
Regionalliga Nordost

Saison 2021/22

Mannschaft:   

Verantwortlicher:   

Tel.-Nr.:  E-Mail:

Mitglieder der Mannschaftsdelegation Covid-19 Status:   2G
genesen / geimpft

Name, Vorname geb. am Funktion JA NEIN

Der Mannschaftsverantwortliche 
bestätigt mit seiner Unterschrift die 
Richtigkeit der oben eingetragenen 
Angaben zum Impfstatus der 
Delegationsmitglieder.

Datum  Unterschrift des Mannschaftsverantwortlichen

RSW UWE NÄTHLER      ERNST-THÄLMANN-STRAßE 43    15370 FREDERSDORF-VOGELSDORF      TELEFON  0 33 439 / 41 61 17
E-MAIL:  spielwart[at]volleyball-nordost[dot]de        WEB-PORTAL:    http://www.volleyball-nordost.de



Dokumentationsbogen

Datum: _________________ von: __________ bis: __________ Ort: _________________

Verein: _________________ Mannschaft: ________________ Trainer: _________________

Nr. Nachname Vorname Telefonnummer E-Mail-Adresse Anwesend
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


